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BESCHLUSS (EU) 2022/… DES RATES 

vom … 

über den im Namen der Europäischen Union  

im Allgemeinen Rat der Welthandelsorganisation zur Annahme eines Beschlusses  

über die Überprüfung der Vereinbarung über Bestimmungen in Bezug  

auf die Verwaltung von Zollkontingenten für landwirtschaftliche Erzeugnisse  

zu vertretenden Standpunkt 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Übereinkommen von Marrakesch zur Errichtung der Welthandelsorganisation (im 

Folgenden „WTO-Übereinkommen“) wurde von der Union am 22. Dezember 1994 mit 

dem Beschluss 94/800/EG des Rates1 geschlossen und trat am 1. Januar 1995 in Kraft. 

(2) Nach Artikel IV Absatz 1 des WTO-Übereinkommens ist die Ministerkonferenz der 

Welthandelsorganisation (WTO) befugt, in allen unter eines der Multilateralen 

Handelsübereinkommen fallenden Angelegenheiten Beschlüsse zu fassen. 

(3) Nach Artikel IV Absatz 2 des WTO-Übereinkommens nimmt der Allgemeine Rat der 

WTO zwischen den Tagungen der Ministerkonferenz die Aufgaben der Ministerkonferenz 

wahr. 

(4) Nach Artikel IX Absatz 1 des WTO-Übereinkommens fassen die WTO-Gremien ihre 

Beschlüsse in der Regel durch Konsens. 

(5) Im Dezember 2013 wurde auf der neunten Tagung der WTO-Ministerkonferenz ein 

Ministerbeschluss über eine Vereinbarung über Bestimmungen in Bezug auf die 

Verwaltung von Zollkontingenten für landwirtschaftliche Erzeugnisse gemäß Artikel 2 des 

Übereinkommens über die Landwirtschaft (WT/MIN (13)/39) (im Folgenden 

„Vereinbarung über Zollkontingente“) angenommen. Die Vereinbarung über 

Zollkontingente regelt die Verwaltung von Zollkontingenten für landwirtschaftliche 

Erzeugnisse. 

                                                 

1 Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 über den Abschluss der 
Übereinkünfte im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986-
1994) im Namen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zuständigkeiten 
fallenden Bereiche (ABl. L 336 vom 23.12.1994, S. 1). 
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(6) Gemäß Absatz 13 der Vereinbarung über Zollkontingente ist spätestens vier Jahre nach 

ihrer Annahme eine Überprüfung der Funktionsweise der Vereinbarung einzuleiten, bei der 

die bis dahin gewonnenen Erfahrungen berücksichtigt werden. Ziel dieser Überprüfung ist 

es, die Inanspruchnahme der Zollkontingente fortlaufend zu verbessern. 

(7) Gemäß Absatz 13 der Vereinbarung über Zollkontingente hat der Ausschuss für 

Landwirtschaft im Jahr 2018 die Vereinbarung über Zollkontingente überprüft. Im 

Dezember 2019 wurden die Ergebnisse der Überprüfung auf der Tagung des Allgemeinen 

Rates der WTO in Form eines Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft (Dokument 

G/AG/29 vom 31. Oktober 2019) vorgelegt. 

(8) Am 9. November 2021 legte der Vorsitz des Ausschusses für Landwirtschaft seinen 

Bericht über die Verhandlungen und einen Beschlussentwurf im Dokument G/AG/32 vor. 

Gleichzeitig legte der Ausschuss für Landwirtschaft den Beschlussentwurf im Anhang des 

Berichts in Dokument G/AG/32 (im Folgenden „Beschlussentwurf“) dem Allgemeinen Rat 

zur Prüfung und zur anschließenden Weiterleitung an die 12. Ministerkonferenz zur 

endgültigen Annahme vor, stellte jedoch fest, dass einige WTO-Mitglieder die internen 

Konsultationen zu dieser Angelegenheit noch nicht abgeschlossen hatten. 

(9) In Anbetracht der Verschiebung der 12. Ministerkonferenz der WTO vereinbarte der 

Ausschuss für Landwirtschaft, eine Verlängerung der Frist um drei Monate (d. h. bis zum 

31. März 2022) vorzuschlagen, um die Arbeiten zum Beschluss über die Überprüfung 

abzuschließen. 
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(10) Auf der Sondertagung des Allgemeinen Rates vom 15. Dezember 2021 vereinbarten die 

WTO-Mitglieder eine dreimonatige Verlängerung der Frist bis zum 31. März 2022. 

(11) Es wird erwartet, dass der Allgemeine Rat der WTO bis zum 31. März 2022 oder, falls 

eine weitere Verlängerung vereinbart wird, zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2022 

ersucht wird, die Annahme des Beschlussentwurfs – möglicherweise mit einigen 

Änderungen nach den Verhandlungen – zu prüfen. 

(12) Es ist zweckmäßig, den im Allgemeinen Rat der WTO im Namen der Union zu 

vertretenden Standpunkt festzulegen, da der zu fassende Beschluss für die Union bindend 

sein wird. 

(13) Der Beschlussentwurf enthält Empfehlungen für die künftige Funktionsweise des 

Nichtausschöpfungsmechanismus für Zollkontingente, womit bei Einverständnis aller 

WTO-Mitglieder die Überprüfung abgeschlossen werden könnte. Die Annahme des 

Beschlussentwurfs würde bedeuten, dass die Bestimmungen der Vereinbarung über 

Zollkontingente, die die USA und die Entwicklungsländer von dem 

Nichtausschöpfungsmechanismus ausnehmen, hinfällig würde, was eindeutig im Interesse 

der Union liegt. 

(14) Im Allgemeinen Rat der WTO wird die Union nach Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 

die Europäische Union durch die Kommission vertreten — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Union im Allgemeinen Rat der Welthandelsorganisation auf 

jeder Tagung zu vertreten ist, die bis zum 31. März 2022 oder, falls eine weitere Verlängerung 

vereinbart wird, zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet, besteht darin, ein auf einem Konsens 

beruhendes Ergebnis zu unterstützen, um einen Beschluss zum Abschluss der Überprüfung der 

Funktionsweise des Beschlusses der WTO-Ministerkonferenz vom 7. Dezember 2013 über die 

Vereinbarung über Bestimmungen in Bezug auf die Verwaltung von Zollkontingenten für 

landwirtschaftliche Erzeugnisse gemäß Artikel 2 des Übereinkommens über die Landwirtschaft 

(WT/MIN(13)/39) und die Nichtanwendung der Nummern 13 bis 15 jenes Beschlusses und des 

Anhangs B jenes Beschlusses, anzunehmen, wie im Beschlussentwurf im Anhang des Berichts in 

Dokument G/AG/32 dargelegt, das dem vorliegenden Beschluss beigefügt ist. 

Artikel 2 

Die Vertreter der Union im Allgemeinen Rat der WTO können geringfügigen Änderungen des 

Beschlussentwurfs im Anhang des Berichts in Dokument G/AG/32 zustimmen, ohne dass ein neuer 

Beschluss des Rates erforderlich ist. 
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Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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